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Eingruppierung von in der Gemeindekrankenpflege tätigen Hebammen sowie deren Einsatz als Pflegedienstleiterin bei einer Sozial-/Diakoniestation oder deren ständige Vertreterin


Sehr geehrte Damen und Herren,

im Einzelgruppenplan 54 der kirchlichen Vergütungsordnung ist nicht geregelt, wie Hebammen, die in der Gemeindekrankenpflege beschäftigt werden, einzugruppieren sind.

Nach Anlage 1b Abschnitt A BAT, die die Eingruppierungsfestlegungen für Hebammen mit ent​sprechender Tätigkeit enthält und die gemäß der Vorbemerkung in Abschnitt B der An​lage 1b BAT auch für Pflegepersonal herangezogen werden kann, das nicht unter Sonderrege​lung 2a oder 2b III BAT fällt, wenn Abschnitt B kein Tätigkeitsmerkmal für diese Tätigkeit aus​weist, kann sich die Eingruppierung von Hebammen in der Gemeindekrankenpflege ebenfalls nicht bestimmen, weil es an der im jeweiligen Tätigkeitsmerkmal geforderten „entsprechenden Tätigkeit“ (Hebammentätigkeit) fehlt. Weder der kirchliche Einzelgruppenplan 54 noch Anlage 1b BAT regeln, wie Mitarbeiter im Pflegedienst einzugruppieren sind, die nicht über eine Ausbil​dung als Krankenschwestern/Krankenpfleger verfügen, die jedoch – vergleichbar mit Fall​gruppe 5 und 8 des neu gefaßten Einzelgruppenplans 21 für Mitarbeiterinnen in Kindertages​stätten – die Tätigkeit einer Krankenschwester/eines Krankenpflegers ausüben. Ohne die gefor​derte Ausbildung als Krankenschwester/Krankenpfleger besteht demzufolge kein Anspruch auf Eingruppierung in die für diese vorgesehenen Tätigkeitsmerkmale, selbst wenn aufgrund gleich​wertiger Fähigkeiten und Erfahrungen eine Tätigkeit, die Krankenschwestern/Krankenpflegern obliegt, wahrgenommen wird.

Die Vorbemerkungen zu allen Vergütungsgruppen der Anlage 1a zum BAT wurden durch den Ände​rungstarifvertrag vom 28.12.1990 wie folgt ergänzt:

„Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforderung bestimmt, ohne daß sonstige Angestellte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrung entspre​chende Tätigkeiten ausüben, erfaßt werden, sind Angestellte, die die geforderte Vor- oder Aus​bildung nicht besitzen, bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen des Tätigkeitsmerkmales in die nächstniedere Vergütungsgruppe eingruppiert“.

Entsprechend dieser Regelung sind Hebammen in der Gemeindekrankenpflege, die gemäß Vo​tum der fachlich zuständigen Stellen aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen die Tätigkeit ausüben, die Gemeindekrankenschwestern wahrzunehmen haben, eingruppiert:

· mit Aufnahme der Tätigkeit in der Gemeindekrankenpflege in Vergütungsgruppe Kr IV

· nach vierjähriger Bewährung als Hebamme in der Gemeindekrankenpflege in der Vergü​tungsgruppe Kr V

· nach sechsjähriger Bewährung in der Gemeindekrankenpflege in Vergütungsgruppe Kr Va.

Eine günstigere Eingruppierung kann selbst dann nicht erfolgen, wenn die Hebamme im Rahmen einer der Sonderregelung 2a oder 2e III BAT zuzuordnenden Tätigkeit vor Aufnahme der Be​schäftigung in der Gemeindekrankenpflege eine höhere Vergütung als nach Vergütungs​gruppe Kr IV erhalten hat.

In Fällen, in denen aufgrund der fachlichen Stellungnahme das Tatbestandsmerkmal „aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen eine entsprechende Tätigkeit ausüben“ nicht zutrifft, muß im Einzelfall entschieden werden, welche (geringerwertige) Eingruppierung für die in der Gemeindekrankenpflege tätige Hebamme zu erfolgen hat.

Hebammen sind nicht Fachpflegekräfte im Sinne von Nr. 4.1.1 der Richtlinien des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit, Familie- und Sozialordnung für die Förderung der ambulanten Hilfen vom 16.3.1991. Sie können weder als Pflegedienstleiterin einer Sozial-/Diakoniestation noch als deren ständige Vertreterin eingesetzt werden, weil im Rahmen ihrer Ausbildung nicht die hierzu erfor​derlichen fachpflegerischen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt wurden.

Mit freundlichen Grüßen

(gez. Dr. Winter)
Oberkirchenrat

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.
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